
 

Satzung 
über die Benutzung von Räumlichkeiten 

in der Stadt Schwentinental 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.02.2003 
(GVOBl. Schl.-Holst. S. 57) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.03.2009 (GVOBl. Schl.-
Holst. S. 93) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom 16.11.2009                      
folgende Satzung erlassen: 
 

§ 1 
Anwendungsbereich und Zweck 

 
(1) Die Stadt Schwentinental stellt nachstehende Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur 
Verfügung: 
 
a) Bürgersaal -groß- im Anbau des Rathauses, Theodor-Storm-Platz 1, 24223 
Schwentinental 
 
b) Bürgersaal -klein- im Anbau des Rathauses, Theodor-Storm-Platz 1, 24223 
Schwentinental 
 
c) Schulungsraum im Keller des Rathauses, Theodor-Storm-Platz 1, 24223 Schwentinental 
 
d) Sozialräume im Keller und Erdgeschoss des Rathauses, Theodor-Storm-Platz 1, 24223 
Schwentinental 
 
e) Sozialräume im Erdgeschoss des Bürgerhauses, Seebrooksberg 1, 24222 Schwentinental 
 
f) Sitzungsräume I-II im Obergeschoss des Bürgerhauses, Seebrooksberg 1, 24222 
Schwentinental 
 
(2) Diese Räume und deren Einrichtungen können für die Durchführung von 
Versammlungen, Konzerten, Ausstellungen, für sonstige kulturelle und gesellschaftliche 
Veranstaltungen und Veranstaltungen gemeinnütziger Vereine und Verbände genutzt 
werden. Einzelne Räume können in Ausnahmefällen zur Nutzung für private Zwecke zur 
Verfügung gestellt werden, wenn der eigentliche Nutzungszweck (Sitzungen, Ausstellungen 
u.ä.) dadurch nicht beeinträchtigt wird. 
 

§ 2 
Benutzungsvereinbarung und Hausrecht 

 
(1) Für die Benutzung der in § 1 Abs. 1 genannten Räumlichkeiten schließt die Stadt 
Schwentinental auf der Grundlage dieser Satzung mit dem Benutzer eine privatrechtliche 
Vereinbarung ab. 
 
(2) Das Hausrecht wird durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister, deren 
Stellvertretungen und von beauftragten Mitarbeitern der Stadt ausgeübt. 
 

§ 3 
Entgelt 

 
Für die Benutzung der in § 1 Abs. 1 genannten Räumlichkeiten ist ein Benutzungsentgelt zu 
entrichten. Die Entgeltspflicht und die Höhe des Entgeltes werden in einer gesonderten 
Entgeltssatzung geregelt. 
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§ 4 
Antragserfordernis 

 
Die Benutzung der in § 1 Abs. 1 genannten Räume ist bei der Stadt Schwentinental 
schriftlich oder mündlich zu beantragen. Die Zustimmung des Antrages ersetzt nicht den 
Abschluss des Benutzungsvertrages. 
 

§ 5 
Rückgabe und Haftung 

 
(1) Der Benutzer hat die zur Benutzung überlassenen Räumlichkeiten beim Benutzungsende 
so zu verlassen, wie er sie bei Benutzungsbeginn vorgefunden hat. Bei Zuwiderhandeln 
kann die Stadt eine weitere Zulassung des Benutzers versagen. 
 
(2) Der Benutzer haftet der Stadt gegenüber für Schäden an den Räumlichkeiten, 
einschließlich der Einrichtungen und Geräte, die im Zusammenhang mit der 
Überlassung/Nutzung entstanden sind. Für Schäden, die auf normalen Verschleiß beruhen, 
hat der Nutzer nicht aufzukommen. 
 
(3) Der Benutzer stellt die Stadt von etwaigen Haftungsansprüchen seiner Mitglieder, 
Beauftragten, Teilnehmer bzw. Besucher seiner Veranstaltungen und sonstiger Dritter für 
Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der überlassenen Räumlichkeiten, 
einschließlich Einrichtungsgegenstände und Geräte, entstehen. Dieser 
Freistellungsanspruch besteht nicht, wenn die Haftungsansprüche auf Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit der Stadt zurückzuführen sind. 
 
(4) Der Benutzer hat eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen, wodurch die 
Freistellungsansprüche gedeckt werden. 
 
(5) Bei unvorhergesehenen Betriebsstörungen und sonstigen die Veranstaltung 
behindernden Ereignissen können der Nutzer und sonstige Dritte gegen die Stadt 
Schwentinental keine Schadenersatzansprüche erheben. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2010 in Kraft. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Schwentinental, den 24.11.2009 
 
 
 
    L.S.     gez. Susanne Leyk 

Bürgermeisterin 


